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Chronique générale

Economie

Crédit et monnaie

Banques

Die Beurteilungen der Schweiz durch das Global Forum der OECD wurden während
des ganzen Jahres wiederholt von den Medien aufgegriffen und waren Gegenstand
verschiedener innenpolitischer Vorlagen. Das Global Forum beurteilte die Einhaltung
der OECD-Standards zur internationalen Amtshilfe in Steuerfragen und monierte drei
Punkte, in denen die Schweizer Praxis nicht den Vorgaben entsprach. Erstens seien zu
wenige DBA nach OECD-Standard in Kraft (was mit Ratifizierung der
Europaratskonvention wohl behoben werden konnte). Zweitens stand die
schweizerische Inhaberaktie wegen ihrer Anonymität (Möglichkeit zur Geldwäscherei) in
der Kritik. Der Bundesrat wollte mit der Einführung einer eingeschränkten Meldepflicht
für Inhaberaktien im Rahmen der Änderung des Geldwäschereigesetzes (GwG)
entsprechende Verbesserungen erreichen. Drittens wurde das Recht auf
Benachrichtigung und Akteneinsicht für potenzielle Steuersünder im Rahmen von
Amtshilfegesuchen beanstandet. Dieses sollte im Rahmen der Revision des
Steueramtshilfegesetzes (StAhiG) angegangen werden. Für die Schweiz war es wichtig,
diese Kritikpunkte zu bereinigen, damit sie Phase 1 der Überprüfung der internationalen
Steuerstandards bestehen konnte und sich nicht erneut auf einer «grauen» oder
«schwarzen» Liste der OECD wiederfinden würde. 1

DÉBAT PUBLIC
DATE: 10.10.2013
FABIO CANETG

Eine der drei Empfehlungen des Global Forum von 2011 (Einschränkung der
Vorinformation in Amtshilfesachen, Vergrösserung der Anzahl
Doppelbesteuerungsabkommen nach OECD-Standard und Identifikation des Halters
von Inhaberaktien) betraf die Abschaffung der Anonymität der schweizerischen
Inhaberaktie. Die eidgenössischen Räte berieten die nötigen Anpassungen im Rahmen
der Revision des Geldwäschereigesetzes. Der Bundesrat schlug vor, den Empfehlungen
des Global Forum zu folgen und volle Transparenz bei Inhaberaktien von nicht-
börsenkotierten Unternehmen zu schaffen (bei börsenkotierten Unternehmen war eine
Meldepflicht ab 3% des Kapitals bereits nach aktueller Rechtslage nach BEHG
vorgesehen). Konkret sollten sich Erwerber von Inhaberaktien bei den Unternehmen
melden müssen. Die Unternehmen ihrerseits waren gemäss bundesrätlichem Vorschlag
angehalten, ein Verzeichnis über die Halter ihrer Inhaberaktien zu führen. In den
Detailberatungen im Nationalrat konnten die bürgerlichen Parteien (inklusive GLP) in
Abweichung zum Bundesrat zwischenzeitlich erwirken, dass die Melde- und
Verzeichnispflicht für Inhaberaktien erst ab einem Mindestkapital von CHF 250‘000 für
Aktiengesellschaften und CHF 50‘000 für GmbHs eingeführt werden sollte. Diese
„vernünftige“ Kapitalschwelle erlaube es, die KMU von der Pflicht zur Führung eines
Verzeichnisses zu befreien, argumentierte Nationalrat Giovanni Merlini (fdp, TI). Die
Ratslinke beantragte Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates und verwies dabei auf
die Empfehlungen des Global Forum, denen mit den vorgeschlagenen Schwellenwerten
nicht entsprochen würde. Die bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentarier
folgten dieser Argumentation jedoch nicht und stimmten mit Stimmverhältnissen von
rund 130 zu 50 Stimmen (es waren mehrere ähnliche Abstimmungen notwendig) für die
Einführung der Grenzwerte. Im Ständerat hatte ein entsprechendes Begehren keine
Chance: Die Kantonsvertreter beschlossen in ihrer zweiten Behandlung der
Gesetzesvorlage, ohne Gegenantrag an der vollen Transparenzpflicht festzuhalten. In
der nationalrätlichen Zweitberatung kippte die Mehrheit ebenfalls zugunsten des
Bundesrates. Entgegen dem Willen der SVP und rund der Hälfte der CVP-Fraktion
übernahm die Grosse Kammer mit Stimmverhältnissen von rund 120 zu 60 die Version
von Bundesrat und Ständerat. In der Schlussabstimmung passierte die Vorlage mit 37 zu
4 Stimmen bei 4 Enthaltungen (Ständerat) und 128 zu 62 Stimmen bei 5 Enthaltungen
(Nationalrat). Mit der Verabschiedung der Transparenzregeln für Inhaberaktien wurde
die Möglichkeit geschaffen, im Peer-Review des Global Forum in Phase 2 übertreten zu
können. Entsprechende Prüfung war für 2015 vorgesehen. Zu weiteren
Revisionspunkten im Geldwäschereigesetz, siehe oben, Teil I, 1b, Strafrecht. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.03.2014
FABIO CANETG

1) NZZ, 19.4., 22.7. und 10.10.13.
2) AB NR, 2014, S. 1159 ff.; AB NR, 2014, S. 1255 ff.; AB NR, 2014, S. 1965 ff.; AB NR, 2014, S. 2264 ff.; AB NR, 2014, S. 2322 f.;
AB NR, 2014, S. 2386; AB SR, 2014, S. 1177 ff.; AB SR, 2014, S. 1273; AB SR, 2014, S. 1334; AB SR, 2014, S. 156 ff.; AB SR, 2014, S.
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732 ff.; BBl, 2014, S. 605 ff.; BBl, 2014, S. 9689; NZZ, 24.6.14
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